
I - 11871

GEORGIEV

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
YVES BOT

vom 2. September 2010 1

1. Der Gerichtshof hat sich bereits in mehre-
ren Urteilen mit Problemen im Zusammen-
hang mit der zwangsweisen Versetzung in 
den Ruhestand, der Erlaubnis, einen Arbeit-
nehmer, der das Rentenalter erreicht hat, zu 
entlassen, und der Einstellung von Arbeit-
nehmern ab einem bestimmten Alter mittels 
befristeter Verträge beschäftigt oder wird 
dies in naher Zukunft tun  2. Die vorliegende 
Rechtssache gibt dem Gerichtshof die Mög-
lichkeit, seine Rechtsprechung zu ergänzen, 
indem er diese verschiedenen Problemstel-
lungen dieses Mal zusammen behandelt.

2. Der Rajonen sad Plovdiv (Bulgarien) 
möchte nämlich wissen, ob eine nationa-
le Regelung, die einem Arbeitgeber erlaubt, 
den Arbeitsvertrag eines Universitätsprofes-
sors, der das 65. Lebensjahr vollendet hat, 

1 —  Originalsprache: Französisch.
2 —  Zur Zwangsversetzung in den Ruhestand vgl. Urteil vom 

16.  Oktober 2007, Palacios de la Villa (C-411/05, Slg. 
2007, I-8531), und die beim Gerichtshof anhängigen Rechts-
sachen Rosenbladt (C-45/09) sowie Fuchs und Köhler 
(C-159/10 und  C-160/10); zur Erlaubnis, einen Arbeitneh-
mer, der das Rentenalter erreicht hat, zu entlassen, vgl. Urteil 
vom 5.  März 2009, Age Concern England (C-388/07, Slg. 
2009, I-1569); zur Einstellung von Arbeitnehmern ab einem 
bestimmten Alter mittels befristeter Verträge vgl. Urteil vom 
22. November 2005, Mangold (C-144/04, Slg. 2005, I-9981), 
und die beim Gerichtshof anhängige Rechtssache Deutsche 
Lufthansa (C-109/09). Vgl. auch Urteil vom 12. Januar 2010, 
Petersen (C-341/08, Slg. 2010, I-47), bezüglich einer nationa-
len Bestimmung, die das Höchstalter für die Ausübung des 
Berufs eines Kassenzahnarztes auf 68 Jahre festlegt.

zu beenden, und die vorsieht, dass das Ar-
beitsverhältnis über dieses Alter hinaus nur 
mit befristeten Verträgen um jeweils ein Jahr, 
jedoch insgesamt um nicht mehr als drei Jah-
re verlängert werden kann, mit der Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27.  November 
2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf  3 ver-
einbar ist.

3. In den vorliegenden Schlussanträgen wer-
de ich die Gründe darlegen, aus denen ich der 
Ansicht bin, dass die Richtlinie einer solchen 
Regelung nicht entgegensteht, und ich werde 
mich dabei weitgehend auf die vorliegende 
Rechtsprechung stützen.

3 —  ABl. L 303, S. 16 (im Folgenden: Richtlinie).
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I — Rechtlicher Rahmen

A — Unionsrecht

4. Nach Art. 1 der Richtlinie ist deren „Zweck 
… die Schaffung eines allgemeinen Rahmens 
zur Bekämpfung der Diskriminierung we-
gen der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Ausrichtung in Beschäftigung und 
Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung in den 
Mitgliedstaaten“.

5. Art. 2 der Richtlinie bestimmt:

„(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet 
‚Gleichbehandlungsgrundsatz‘, dass es keine 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminie-
rung wegen eines der in Artikel 1 genannten 
Gründe geben darf.

(2) Im Sinne des Absatzes 1

a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung 
vor, wenn eine Person wegen eines der 
in Artikel  1 genannten Gründe in einer 

vergleichbaren Situation eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde;

…“

6. Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie bestimmt:

„Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können 
die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Ungleich-
behandlungen wegen des Alters keine Dis-
kriminierung darstellen, sofern sie objektiv 
und angemessen sind und im Rahmen des 
nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, 
worunter insbesondere rechtmäßige Ziele 
aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, 
Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu ver-
stehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind.

Derartige Ungleichbehandlungen können 
insbesondere Folgendes einschließen:

a) die Festlegung besonderer Bedingungen 
für den Zugang zur Beschäftigung und 
zur beruflichen Bildung sowie besonde-
rer Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen, einschließlich der Bedingungen 
für Entlassung und Entlohnung, um die 
berufliche Eingliederung von Jugend-
lichen, älteren Arbeitnehmern und 
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Personen mit Fürsorgepflichten zu för-
dern oder ihren Schutz sicherzustellen;

b) die Festlegung von Mindestanforderun-
gen an das Alter, die Berufserfahrung 
oder das Dienstalter für den Zugang zur 
Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile;

c) die Festsetzung eines Höchstalters für 
die Einstellung aufgrund der spezifischen 
Ausbildungsanforderungen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund 
der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in 
den Ruhestand.“

B — Nationales Recht

7. Art. 325 Abs. 3 des Arbeitsgesetzes  4 sieht 
vor, dass der Arbeitsvertrag mit Ablauf der 
vertraglich vereinbarten Frist ohne Kündi-
gung durch die Parteien endet.

4 —  DV Nr. 26 vom 1. April 1986, danach geändert und im DV 
Nr. 41 vom 2. Juni 2009 veröffentlicht, in Kraft getreten am 
1. Juli 2009.

8. Art. 328 Arbeitsgesetz lautet:

„(1) Ein Arbeitgeber kann einen Arbeitsver-
trag durch schriftliche Kündigung, die an den 
Arbeitnehmer oder den Beschäftigten gerich-
tet ist, unter Einhaltung der in Art. 326 Abs. 2 
vorgesehenen Fristen in folgenden Fällen 
beenden:

…

10. wenn Anspruch auf eine Altersrente be-
steht und — bei Professoren, Dozenten, As-
sistenten der Stufen I und  II sowie promo-
vierten  Naturwissenschaftlern — wenn sie das  
65. Lebensjahr vollendet haben;

…“

9. §  11 der Übergangs- und Schlussbestim-
mungen des Gesetzes über die Hochschul-
ausbildung  5 bestimmt:

„Auf Vorschlag des Lehrstuhlrats und des 
Rates der Haupteinheit und/oder der Zweig-
stelle können durch Entscheidung des 

5 —  DV Nr. 112 vom 27. Dezember 1995, zuletzt geändert und im 
DV Nr. 74 vom 15. September 2009 veröffentlicht.
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Akademischen Rates die Arbeitsverträge mit 
habilitierten Personen, die die Stelle eines 
,Professors“ innehaben, bei Erreichen des Al-
ters nach Art. 328 Abs. 1 Nr. 10 des Arbeits-
gesetzes um jeweils ein Jahr verlängert wer-
den, jedoch insgesamt um nicht mehr als drei 
Jahre, und für habilitierte Personen, die die 
Stelle eines ,Dozenten „innehaben, um jeweils 
ein Jahr, jedoch insgesamt um nicht mehr als 
zwei Jahre.“

10. Art.  7 Abs.  1 Nr.  6 des Gesetzes zum 
Schutz vor Diskriminierung  6 sieht vor, dass 
die „Festsetzung eines Höchstalters für die 
Einstellung, wenn sie mit der Notwendigkeit 
einer Ausbildung für die entsprechende Stelle 
oder der Notwendigkeit einer angemessenen 
Dauer der Beschäftigung auf der Stelle vor 
dem Eintritt in den Ruhestand zusammen-
hängt, keine Diskriminierung dar[stellt], so-
weit dies zur Erreichung eines rechtmäßigen 
Ziels objektiv gerechtfertigt ist und die Mittel 
zur Erreichung dieses Ziels nicht über das Er-
forderliche hinausgehen“.

6 —  DV Nr.  86 vom 30.  September 2003, in Kraft getreten am 
1. Januar 2004, geändert und im DV Nr. 74 vom 15. Septem-
ber 2009 veröffentlicht, in Kraft getreten am 15. September 
2009.

II — Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

11. Die vorliegenden Vorabentscheidungs-
ersuchen betreffen dieselbe Person, Herrn 
Georgiev, und beziehen sich auf denselben 
Sachverhalt. Der Unterschied zwischen den 
beiden Ersuchen besteht darin, dass das zwei-
te Ersuchen (Rechtssache  C-268/09) gegen-
über dem ersten (Rechtssache C-250/09) eine 
zusätzliche Frage enthält.

12. Herr  Georgiev begann 1985 als Lehrbe-
auftragter an der Tehnicheski universitet — 
Sofia, filial Plovdiv (Technische Universität 
Sofia — Zweigstelle Plovdiv) (im Folgenden: 
Universität) zu arbeiten.

13. Sein Arbeitsvertrag wurde im Jahr 2006 
bei Vollendung des 65. Lebensjahrs mit der 
Begründung beendet, er habe das Rentenal-
ter erreicht.

14. Der Akademische Rat der Universität 
erteilte Herrn Georgiev jedoch nach § 11 der 
Übergangs- und Schlussbestimmungen des 
Gesetzes über die Hochschulausbildung die 
Erlaubnis, weiterzuarbeiten. Es wurde ein 
neuer Arbeitsvertrag für die Dauer von ei-
nem Jahr geschlossen, der vorsah, dass Herr 
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Georgiev als Lehrkraft an der Fakultät für 
Maschinenbau arbeiten werde.

15. Mit einer im Jahr 2006 unterzeichneten 
Zusatzvereinbarung wurde der Vertrag um 
ein Jahr verlängert.

16. Im Jahr 2007 wurde Herr Georgiev zum 
Professor ernannt.

17. Mit einer im Jahr 2008 unterzeichneten 
neuen Zusatzvereinbarung wurde der Ver-
trag ein weiteres Mal um ein Jahr verlängert.

18. Im Jahr 2009 wurde das Arbeitsverhältnis 
zwischen der Universität und Herrn Georgi-
ev nach Art. 325 Abs. 3 des Arbeitsgesetzes 
durch Verfügung des Direktors der Universi-
tät beendet.

19. Herr Georgiev erhob zwei Klagen beim 
Gericht in Plovdiv. Mit der einen beantragt 
er, festzustellen, dass die in seinem ersten 
befristeten Vertrag enthaltene Klausel, die 
die Dauer seines Arbeitsvertrags auf ein Jahr 
begrenzt, unwirksam ist und dass dieser Ver-
trag als unbefristeter Vertrag einzustufen ist 
(Klage, die der Rechtssache  C-268/09 zu-
grunde liegt). Die andere Klage bezieht sich 
auf die Verfügung des Direktors der Univer-
sität, mit der sein Arbeitsverhältnis mit der 
Universität bei Vollendung des 68. Lebens-
jahrs beendet wurde (Klage, die der Rechts-
sache C-250/09 zugrunde liegt). Der Rajonen 
sad Plovdiv hat das Verfahren ausgesetzt und 

dem Gerichtshof die folgenden drei Fragen 
zur Vorabentscheidung vorgelegt. Die ers-
ten beiden Fragen sind beiden Rechtssachen 
gemeinsam, die dritte Frage wird nur in der 
Rechtssache C-268/09 gestellt:

1. Stehen die Bestimmungen der Richt-
linie der Anwendung eines nationalen 
Gesetzes entgegen, das den Abschluss 
unbefristeter Arbeitsverträge mit Pro-
fessoren, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, nicht zulässt? Sind in diesem 
Zusammenhang und konkreter unter 
Berücksichtigung von Art.  6 Abs.  1 der 
Richtlinie die in Art. 7 Abs. 1 Nr. 6 des 
Gesetzes zum Schutz vor Diskriminie-
rung genannten Maßnahmen, die Alters-
grenzen für die Beschäftigung auf einer 
konkreten Stelle einführen, objektiv und 
angemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt sowie verhältnismäßig, 
unter Beachtung dessen, dass die Richt-
linie in vollem Umfang in bulgarisches 
Recht umgesetzt worden ist?

2. Stehen die Bestimmungen der Richtlinie 
der Anwendung eines nationalen Ge-
setzes entgegen, wonach Professoren, 
die das 68. Lebensjahr vollendet haben, 
zwangsweise in den Ruhestand versetzt 
werden? Ist es angesichts der dargelegten 
Tatsachen und Umstände der vorliegen-
den Rechtssache und im Fall der Feststel-
lung eines Widerspruchs zwischen den 
Bestimmungen der Richtlinie und dem 
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einschlägigen nationalen Recht, in das 
die Richtlinie umgesetzt wurde, möglich, 
dass die Auslegung der Bestimmungen 
des Gemeinschaftsrechts zur Nichtan-
wendung des nationalen Rechts führt?

3. Legt das nationale Recht das Erreichen 
des genannten Alters als einzige Vor-
aussetzung für die Beendigung des un-
befristeten Arbeitsverhältnisses und für 
die Möglichkeit seiner Fortsetzung als 
befristetes Arbeitsverhältnis zwischen 
demselben Arbeitnehmer und dem-
selben Arbeitgeber für dieselbe Stelle 
fest? Legt das nationale Recht eine ma-
ximale Dauer und eine maximale Zahl 
von Verlängerungen des befristeten 
Arbeitsverhältnisses mit demselben Ar-
beitgeber nach Umwandlung des unbe-
fristeten Vertrags in einen befristeten 
fest, nach deren Ablauf eine Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses zwischen den 
Parteien nicht möglich ist?

20. Herr  Georgiev, die Universität, die bul-
garische, die deutsche und die slowakische 
Regierung sowie die Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften haben schriftliche 
Erklärungen eingereicht.

III — Untersuchung

21. Ich werde die drei Vorlagefragen, die im 
Wesentlichen darauf gerichtet sind, ob die 
Richtlinie dahin auszulegen ist, dass sie ei-
ner nationalen Regelung entgegensteht, die 
einem Arbeitgeber erlaubt, den Arbeitsver-
trag eines Universitätsprofessors zu beenden, 
der das 65. Lebensjahr vollendet hat, und die 
vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis über die-
ses Alter hinaus nur mit jeweils auf ein Jahr 
befristeten Verträgen, jedoch insgesamt um 
nicht mehr als drei Jahre verlängert werden 
kann, zusammen prüfen.

22. Für die Beantwortung dieser Fragen ist zu 
untersuchen, ob die im Ausgangsverfahren in 
Rede stehende Regelung in den Geltungsbe-
reich der Richtlinie fällt, ob sie eine Ungleich-
behandlung aufgrund des Alters enthält und, 
falls dies bejaht wird, ob die Richtlinie dieser 
Ungleichbehandlung entgegensteht.

23. Zunächst ist hinsichtlich des Geltungs-
bereichs der Richtlinie festzustellen, dass sich 
aus ihrem Art. 3 Abs. 1 Buchst. c ergibt, dass 
sie im Rahmen der auf die Union übertra-
genen Zuständigkeiten für alle Personen in 
Bezug auf die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen, einschließlich der Entlassungs-
bedingungen und des Arbeitsentgelts, gilt. 
Die im Ausgangsverfahren fragliche Regelung 
wirkt sich unmittelbar auf die Dauer und die 
Modalitäten des Arbeitsverhältnisses zwi-
schen den Parteien sowie allgemein auf die 
Ausübung der Berufstätigkeit von Universi-
tätsprofessoren aus, indem sie deren künftige 
Teilnahme am aktiven Berufsleben ab einem 
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Alter von 65 Jahren begrenzt und eine solche 
Teilnahme nach Vollendung des 68. Lebens-
jahrs verhindert. Es bestehen meines Erach-
tens deshalb keine Zweifel, dass diese Rege-
lung in den Geltungsbereich der Richtlinie 
fällt  7.

24. Was weiter die Frage betrifft, ob die im 
Ausgangsverfahren fragliche Regelung eine 
Ungleichbehandlung aufgrund des Alters in 
Bezug auf Beschäftigung und Beruf enthält, 
ist festzustellen, dass nach Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie „Gleichbehandlungsgrundsatz“ im 
Sinne dieser Richtlinie bedeutet, dass es kei-
ne unmittelbare oder mittelbare Diskriminie-
rung wegen eines der in Art. 1 der Richtlinie 
genannten Gründe geben darf. Art. 2 Abs. 2 
Buchst.  a der Richtlinie erläutert, dass eine 
unmittelbare Diskriminierung im Sinne sei-
nes Abs. 1 vorliegt, wenn eine Person wegen 
eines der in Art.  1 der Richtlinie genannten 
Gründe in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person.

25. Dadurch, dass die im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehende Regelung einem Ar-
beitgeber erlaubt, den Arbeitsvertrag eines 
Universitätsprofessors zu beenden, der das 
65. Lebensjahr vollendet hat, und bestimmt, 
dass das Arbeitsverhältnis über dieses Alter 
hinaus nur mit jeweils auf ein Jahr befriste-
ten Verträgen, jedoch insgesamt um nicht 
mehr als drei Jahre verlängert werden kann, 
sieht sie für Universitätsprofessoren, die das 
65. Lebensjahr vollendet haben, sowie für 

7 —  Vgl. entsprechend Urteile Palacios de la Villa (Randnrn. 45 
und 46) und Age Concern England (Randnrn. 27 und 28).

diejenigen, die das 68. Lebensjahr vollendet 
haben, eine weniger günstige Behandlung vor 
als für andere berufstätige Universitätspro-
fessoren. Im Gegensatz zu anderen berufs-
tätigen Universitätsprofessoren, die grund-
sätzlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
erhalten, sind Universitätsprofessoren, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben, nämlich 
gezwungen, einen befristeten Vertrag zu ak-
zeptieren, wenn sie ihren Beruf weiter aus-
üben wollen. Ferner sind Professoren, die das 
68. Lebensjahr vollendet haben, gezwungen, 
ihre Tätigkeit an der Universität zu beenden. 
Eine solche Regelung führt daher zu einer 
unmittelbar auf dem Alter beruhenden Un-
gleichbehandlung im Sinne von Art. 2 Abs. 1 
und Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie  8.

26. Es ist nun zu untersuchen, ob die Un-
gleichbehandlungen, die aus der im Aus-
gangsverfahren in Rede stehenden nationalen 
Regelung folgen, mit der Richtlinie vereinbar 
sind. Insoweit ergibt sich aus Art.  6 Abs.  1 
Unterabs.  1 der Richtlinie, dass Ungleich-
behandlungen wegen des Alters keine ver-
botene Diskriminierung gemäß Art.  2 der 
Richtlinie darstellen, „sofern sie objektiv und 
angemessen sind und im Rahmen des natio-
nalen Rechts durch ein legitimes Ziel, worun-
ter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den 

8 —  Aus den Akten ergibt sich, dass nach bulgarischem Recht 
ein Arbeitsvertrag eines männlichen Arbeitnehmers grund-
sätzlich ab Vollendung des 63. Lebensjahrs beendet werden 
kann. Auch wenn Universitätsprofessoren sich unter diesem 
Gesichtspunkt gegenüber anderen Arbeitnehmern in einer 
vorteilhaften Situation zu befinden scheinen, ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, dass sie eine potenziell der Richtlinie 
entgegenstehende Ungleichbehandlung wegen des Alters 
erfahren, da Bezugspunkt für den Vergleich die Situation von 
Universitätsprofessoren ist, die noch nicht das 65. oder 68. 
Lebensjahr vollendet haben.
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Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeits-
markt und berufliche Bildung zu verstehen 
sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels angemessen und er-
forderlich sind“.

27. Das Ziel, das mit der im Ausgangsverfah-
ren fraglichen Regelung verfolgt wird, ergibt 
sich nicht ausdrücklich aus ihrem Wortlaut. 
Fehlt es in den fraglichen nationalen Rechts-
vorschriften an einer genauen Angabe zum 
verfolgten Ziel, ist es, wie der Gerichtshof 
bereits entschieden hat, wichtig, dass andere, 
aus dem allgemeinen Kontext der betreffen-
den Maßnahme abgeleitete Anhaltspunkte 
die Feststellung des hinter dieser Maßnahme 
stehenden Ziels ermöglichen, damit dessen 
Rechtmäßigkeit sowie die Angemessenheit 
und Erforderlichkeit der zu seiner Erreichung 
eingesetzten Mittel gerichtlich überprüft 
werden können  9.

28. Im Rahmen des Ausgangsrechtsstreits 
ist es letztlich Sache des nationalen Gerichts, 
das allein für die Beurteilung des Sachver-
halts des Rechtsstreits, mit dem es befasst ist, 
sowie für die Auslegung der anwendbaren na-
tionalen Regelung zuständig ist, das mit die-
ser Regelung verfolgte Ziel zu ermitteln und 
zu prüfen, ob es sich um ein rechtmäßiges 

9 —  Vgl. u. a. Urteil Petersen (Randnr. 40 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

Ziel im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
der Richtlinie handelt  10.

29. Um dem nationalen Gericht somit eine 
für die Entscheidung des Ausgangsrechts-
streits sachdienliche Antwort zu geben, ist zu 
prüfen, ob die Richtlinie solchen Ungleich-
behandlungen wegen des Alters, wie sie im 
Ausgangsverfahren in Rede stehen, unter 
Berücksichtigung der Ziele, die in den dem 
Gerichtshof vorgelegten schriftlichen Erklä-
rungen als mögliche Rechtfertigung genannt 
werden, entgegensteht.

30. Überwiegend genannt wurde das Ziel 
der Verteilung der Beschäftigungsmöglich-
keiten zwischen den Generationen innerhalb 
der betreffenden Berufsgruppe. Nach dem 
Vorbringen mehrerer Verfahrensbeteiligter, 
im Wesentlichen der bulgarischen, der deut-
schen und der slowakischen Regierung sowie 
der Kommission, soll die im Ausgangsver-
fahren in Rede stehende Regelung, indem sie 
einen solchen Zweck verfolgt, ermöglichen, 
die Zugangschancen der jungen Generatio-
nen zu Professorenstellen zu gewährleisten 
und die Qualität von Lehre und Forschung 
sicherzustellen.

31. Nach Art.  6 Abs.  1 der Richtlinie, sind 
die Ziele, die als „legitim“ im Sinne dieser Be-
stimmung angesehen werden können, insbe-
sondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen 
Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und 

10 —  Vgl. u.  a. Urteile Age Concern England (Randnr.  47) und 
Petersen (Randnr. 42).



I - 11879

GEORGIEV

berufliche Bildung. Hierzu hat der Gerichts-
hof bereits entschieden, dass die Förderung 
von Einstellungen unbestreitbar ein legitimes 
Ziel der Sozial- oder Beschäftigungspolitik 
der Mitgliedstaaten darstellt und dass diese 
Wertung offensichtlich auch für Instrumen-
te der nationalen Arbeitsmarktpolitik gelten 
muss, die für bestimmte Arbeitnehmergrup-
pen die Chancen auf Eingliederung in das 
Erwerbsleben verbessern sollen. Auch eine 
Maßnahme, die getroffen wurde, um den Zu-
gang jüngerer Personen zum Beruf des Uni-
versitätsprofessors zu begünstigen, kann als 
eine Maßnahme der Beschäftigungspolitik 
angesehen werden  11.

32. Nach Art.  6 Abs.  1 der Richtlinie ist zu 
prüfen, ob die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels „angemessen und erforderlich“ sind. 
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die 
Mitgliedstaaten über einen weiten Ermes-
sensspielraum bei der Wahl der Maßnahmen 
zur Erreichung ihrer Ziele im Bereich der Ar-
beits- und Sozialpolitik verfügen  12.

33. Im Urteil Petersen hat der Gerichtshof 
ausgeführt, dass es nach der Entwicklung der 
Beschäftigungssituation in dem betreffenden 
Sektor nicht sachfremd erscheint, wenn die 
Behörden eines Mitgliedstaats davon ausge-
hen, dass die Anwendung einer Altersgrenze, 

11 —  Vgl. entsprechend Urteil Petersen (Randnr. 68 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).

12 —  Vgl. u.  a. Urteil vom 19.  Januar 2010, Kücükdeveci 
(C-555/07, Slg. 2010, I-365, Randnr. 38 und die dort ange-
führte Rechtsprechung).

die dazu führt, dass die ältesten Arbeitneh-
mer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die 
Beschäftigung jüngerer Berufsangehöriger 
begünstigen kann. Was die Festlegung dieser 
Altersgrenze auf 68 Jahre angeht, ist der Ge-
richtshof der Ansicht, dass dieses Alter hin-
reichend weit fortgeschritten erscheint, um 
als Endpunkt der Ausübung eines Berufs zu 
dienen  13. Aus dem Urteil Palacios de la Vil-
la ergibt sich, dass die gleiche Einschätzung 
in Bezug auf eine Altersgrenze von 65 Jahren 
möglich ist  14; dies gilt erst recht, wenn, wie 
im vorliegenden Fall, die Arbeitnehmer, die 
dieses Alter erreicht haben, nicht zwingend 
in den Ruhestand versetzt werden.

34. Meines Erachtens ist es als legitim an-
zuerkennen, wenn ein Mitgliedstaat bestrebt 
ist, in der Berufsgruppe der Universitätspro-
fessoren eine ausgewogene Altersstruktur 
durch Errichtung einer Altersgrenze sicher-
zustellen. Die Zusammenarbeit von Lehr-
kräften und Forschern verschiedener Gene-
rationen begünstigt meines Erachtens den 
Erfahrungsaustausch und die Innovation 
und damit die Verbesserung der Qualität des 
Unterrichts und der Forschung an den Uni-
versitäten. Darüber hinaus ist es unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass die Zahl 
der freien Stellen in diesem Sektor begrenzt 
ist und die Berufslaufbahnen relativ lang sein 
können, angemessen, davon auszugehen, dass 

13 —  Urteil Petersen (Randnr. 70).
14 —  Urteil Palacios de la Villa (Randnr. 72).
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eine Altersgrenze den Berufszugang Jüngerer 
erleichtert.

35. Somit geht eine Regelung, wie sie im 
Ausgangsverfahren in Rede steht, nicht über 
das hinaus, was erforderlich ist, um das Ziel 
der Verteilung der Beschäftigungsmöglich-
keiten zwischen den Generationen in dem 
betreffenden Beruf zu gewährleisten.

36. Die Verhältnismäßigkeit dieser Regelung 
ergibt sich zunächst daraus, dass ein Uni-
versitätsprofessor, der gezwungen ist, seine 
Tätigkeit zu beenden, sowohl im Alter von 
65 Jahren als auch mit 68 Jahren einen An-
spruch auf ein Ruhegehalt hat. Die genann-
te Regelung kann also nicht als übermäßige 
Beeinträchtigung der berechtigten Erwartun-
gen der Arbeitnehmer angesehen werden, die 
wegen Erreichens eines Alters von 65 bis 68 
Jahren ihre Berufstätigkeit beenden müssen, 
weil eine solche Regelung nicht nur auf ein 
bestimmtes Alter abstellt, sondern auch den 
Umstand berücksichtigt, dass den Betrof-
fenen am Ende ihrer beruflichen Laufbahn 
ein finanzieller Ausgleich in Gestalt einer 

Altersrente zugutekommt  15, deren Höhe von 
Herrn Georgiev im Übrigen nicht bestritten 
wird.

37. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die 
für Professoren bestehende Möglichkeit, 
über das 65. Lebensjahr hinaus mittels befris-
teter Verträge tätig zu sein, eine Lockerung 
der Regel des Eintritts in den Ruhestand ab 
diesem Alter bewirkt, da diesen Professoren 
dadurch die Möglichkeit eröffnet wird, ihren 
Beruf weitere drei Jahre auszuüben. Diese 
Möglichkeit trägt somit dazu bei, die Un-
gleichbehandlung der Professoren, die das 65. 
Lebensjahr vollendet haben, abzuschwächen.

38. In diesem Punkt der im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehenden Regelung unterschei-
det sich die vorliegende Rechtssache von 
derjenigen, in der das Urteil Mangold ergan-
gen ist. In diesem Urteil hat der Gerichtshof 
entschieden, dass eine nationale Maßnahme, 
die es erlaubt, mit Arbeitnehmern, die das 
52.  Lebensjahr vollendet haben, ohne ob-
jektiven Grund einen befristeten Vertrag zu 
schließen, der Richtlinie zuwiderläuft. Im 
Unterschied zur vorliegenden Rechtssache 
betraf die in dem genannten Urteil fragliche 

15 —  Vgl. insoweit Urteil Palacios de la Villa (Randnr. 73), in dem 
der Gerichtshof auf eine Altersrente verweist, „deren Höhe 
nicht als unangemessen betrachtet werden kann“. Zu defi-
nieren, was diese Formulierung umfasst, ist eines der zent-
ralen Probleme der Rechtssache Rosenbladt.
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nationale Regelung Arbeitnehmer, die noch 
keinen Rentenanspruch erworben hatten, 
und die Verträge konnten beliebig oft verlän-
gert werden. Außerdem betrifft die im Aus-
gangsverfahren fragliche Regelung nur eine 
spezifische Kategorie von Arbeitnehmern, 
während die im Urteil Mangold fragliche Re-
gelung allgemein anwendbar war.

39. Schließlich hat der Gerichtshof zwar bei 
mehreren Gelegenheiten darauf hingewiesen, 
dass feste Beschäftigungsverhältnisse einen 
wichtigen Aspekt des Arbeitnehmerschut-
zes darstellen, doch hat er gleichzeitig aner-
kannt, dass befristete Arbeitsverträge unter 
bestimmten Umständen den Bedürfnissen 
sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeit-
nehmer entsprechen können  16.

40. Ebendies ist meines Erachtens in der 
vorliegenden Rechtssache der Fall. Der Ab-
schluss befristeter Verträge ist nämlich 

16 —  Vgl. u.  a. Urteil vom 15.  April 2008, Impact (C-268/06, 
Slg. 2008, I-2483, Randnr.  87 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

geeignet, den von Professoren möglicherwei-
se geäußerten Wunsch, ihre Tätigkeit nach 
Erreichen des 65. Lebensjahrs fortzusetzen, 
damit in Einklang zu bringen, dass es den 
Universitäten möglich sein muss, jedes Jahr 
entsprechend ihren Bedürfnissen und ent-
sprechend den Besonderheiten der betroffe-
nen Fachrichtung neu zu bewerten, ob diese 
Verlängerung einer gerechten Verteilung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten zwischen den 
Generationen innerhalb dieser Berufsgruppe 
nicht abträglich ist.

41. Aus alledem ergibt sich meines Erach-
tens, dass Art. 2 Abs. 2 Buchst. a und Art. 6 
Abs. 1 der Richtlinie dahin auszulegen sind, 
dass sie einer nationalen Regelung wie der 
im Ausgangsverfahren streitigen, die einem 
Arbeitgeber erlaubt, den Arbeitsvertrag eines 
Universitätsprofessors, der das 65. Lebensjahr 
vollendet hat, zu beenden, und die vorsieht, 
dass das Arbeitsverhältnis über dieses Alter 
hinaus nur mit jeweils auf ein Jahr befristeten 
Verträgen, jedoch insgesamt um nicht mehr 
als drei Jahre verlängert werden kann, nicht 
entgegenstehen, sofern mit dieser Regelung 
eine Verteilung der Beschäftigungsmöglich-
keiten zwischen den Generationen innerhalb 
dieser Berufsgruppe erreicht werden soll, was 
vom nationalen Gericht zu prüfen ist.
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IV — Ergebnis

42. Nach alledem schlage ich vor, die Vorlagefragen des Rajonen sad Plovdiv wie folgt 
zu beantworten:

Art. 2 Abs. 2 Buchst. a und Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 
27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf sind dahin auszulegen, dass 
sie einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen, die einem 
Arbeitgeber erlaubt, den Arbeitsvertrag eines Universitätsprofessors, der das 65. 
Lebensjahr vollendet hat, zu beenden, und die vorsieht, dass das Arbeitsverhältnis 
über dieses Alter hinaus nur mit jeweils auf ein Jahr befristeten Verträgen, jedoch 
insgesamt um nicht mehr als drei Jahre verlängert werden kann, nicht entgegenste-
hen, sofern mit dieser Regelung eine Verteilung der Beschäftigungsmöglichkeiten 
zwischen den Generationen innerhalb dieser Berufsgruppe erreicht werden soll, was 
vom nationalen Gericht zu prüfen ist.
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